
 

Bundesnaturschutzgesetz (Stand März 2010) 
 
§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 

(1) Es ist verboten, 
1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen 
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu 
entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf 
sonstige Weise zu verwüsten, 
3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

(2) Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es verboten, 
wild lebende Tiere und Pflanzen der in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten aus der Natur zu entnehmen. Die Länder können 
Ausnahmen von Satz 1 unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 7 oder des 
Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG zulassen. 

(3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, 
Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie 
Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem 
Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf 
pfleglich entnehmen und sich aneignen. 

(4) … 

(5) Es ist verboten, 
1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten 
Grundflächen sowie an Hecken und Hängen abzubrennen oder nicht land-, forst- 
oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- 
oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 
2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen, 
3. Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; 
außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten 
werden, 
4. ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, 
wenn dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich 
beeinträchtigt wird. 

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für 

1. behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu 
anderer Zeit 
durchgeführt werden können, wenn sie 
a) behördlich durchgeführt werden, 
b) behördlich zugelassen sind oder 
c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 
3. nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur 
Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei den 
Verboten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines Landes oder für 
Teile des Landes erweiterte Verbotszeiträume vorsehen. Sie können die 
Ermächtigung nach Satz 3 durch Rechtsverordnung auf andere 
Landesbehörden übertragen. 

(6) Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als 
Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. 
März aufzusuchen; dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur 
geringfügig störender Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark 
genutzte Bereiche. 

(7) Weiter gehende Schutzvorschriften insbesondere des Kapitels 4 und des 
Abschnitts 3 des Kapitels 5 einschließlich der Bestimmungen über Ausnahmen 
und Befreiungen bleiben unberührt. 
 
§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören 
(Zugriffsverbote). 

(2) Es ist ferner verboten, 
1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder 
Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder 
verarbeiten (Besitzverbote), 
2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 
2 Nummer 13 Buchstabe b und c 
a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf 
vorrätig zu halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch 
oder zur Nutzung zu überlassen, 
b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf 
andere Weise zu verwenden (Vermarktungsverbote). 
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt. 

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für 
1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/EWG, die entgegen den 
Artikeln 1 und 3 dieser Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die 
Gemeinschaft gelangt sind, 
2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 
bestimmt sind. 

(4 - 6) ... 
 
§ 45 Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Von den Besitzverboten sind, soweit sich aus einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 Absatz 5 nichts anderes ergibt, ausgenommen 
1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten, die rechtmäßig 
a) in der Gemeinschaft gezüchtet und nicht herrenlos geworden sind, durch 
künstliche Vermehrung gewonnen oder aus der Natur entnommen worden 
sind, 
b) ... 

(2, 3) ... 

(4) Abweichend von den Besitz- und Vermarktungsverboten ist es vorbehaltlich 
jagd- und fischereirechtlicher Vorschriften zulässig, tot aufgefundene Tiere und 
Pflanzen aus der Natur zu entnehmen und an die von der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben oder, 
soweit sie nicht zu den streng geschützten Arten gehören, für Zwecke der 
Forschung oder Lehre oder zur Präparation für diese Zwecke zu verwenden. 

(5, 6) ... 

(7) Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für 
Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 
Ausnahmen zulassen 
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger 
erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 
2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder 
diesen Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen 
Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 
einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 
5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter 
gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 
und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die 
Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch 
Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

(8) … 
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§ 32 Besonders geschützte Biotope 

(1) Die folgenden Biotope in der in der Anlage zu diesem Gesetz beschriebenen 
Ausprägung sind besonders geschützt:  
1. Moore, Sümpfe, naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Streuwiesen, 

Röhrichtbestände und Riede, seggen- und binsenreiche Nasswiesen; 
2. natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 
naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, 
Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche, Quellbereiche, naturnahe 
Uferbereiche und naturnahe Bereiche der Flachwasserzone des Bodensees; 

3. offene Binnendünen, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Trocken- und 
Magerrasen, Gebüsche und naturnahe Wälder trockenwarmer Standorte, jeweils 
einschließlich ihrer Staudensäume, Krummholzgebüsche; 

4. offene Felsbildungen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 
Lösswände; 

5. Höhlen, Dolinen; 
6. Feldhecken, Feldgehölze, Hohlwege, Trockenmauern und Steinriegel, jeweils in der 

freien Landschaft. 

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung der besonders geschützten Biotope führen können, sind verboten.  
Weitergehende Verbote in Rechtsverordnungen und Satzungen über geschützte Gebiete 
und Gegenstände bleiben unberührt. 
(3) ... 

(4) Die Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 2 Satz 1 
zulassen, wenn  
1. überwiegende Gründe des Gemeinwohls diese erfordern oder 
2. keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Biotops und der 

Lebensstätten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu erwarten sind oder 
3. wenn durch Ausgleichsmaßnahmen in angemessener Zeit ein gleichartiger Biotop 

geschaffen wird. 
Für Ausnahmen nach Satz 1 Nr. 1 gilt § 21 Abs. 1 bis 5 entsprechend.  
In Naturschutzgebieten lässt die höhere Naturschutzbehörde die Ausnahmen zu.  
Die Ausnahme wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche 
Gestattung ersetzt, wenn diese im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde erteilt wird. 
(5-6) ... 

(7) Die Naturschutzbehörde erfasst die besonders geschützten Biotope und trägt sie in 
Listen und Karten mit deklaratorischer Bedeutung ein. Die Listen und Karten liegen bei 

der Naturschutzbehörde und den Gemeinden zur Einsicht für jedermann aus. Die 
Gemeinden weisen auf die Auslegung der Karten und Listen zur Einsicht für jedermann 
durch ortsübliche Bekanntmachung hin. 
(8) Die Naturschutzbehörde teilt Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten auf 
Anfrage mit, ob sich auf ihrem Grundstück ein besonders geschützter Biotop befindet 
oder ob eine bestimmte Handlung verboten ist. 
(9) ... 
 
§ 43 Allgemeiner Schutz der Pflanzen und Tiere 

(1) Es ist verboten,  
1. wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu 

entnehmen oder zu schädigen, 
2. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten, 
3. Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund zu 

beeinträchtigen oder zu zerstören, 
4. die Vegetation auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken, Hängen 

oder Böschungen sowie Hecken, lebende Zäune, Bäume, Gebüsche, Schilf- und 
Röhrichtbestände abzubrennen oder 

5. Gräben, die ständig Wasser führen, unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen. 

(2) In der Zeit vom 1. März bis 30. September ist es unbeschadet weitergehender 
Rechtsvorschriften, insbesondere nach dem Vierten und Fünften Abschnitt, verboten,  
1. Hecken, lebende Zäune, Bäume, Gebüsche, Schilf- und Röhrichtbestände zu fällen, zu 

roden oder auf andere Weise zu zerstören, abzuschneiden oder erheblich zu 
beeinträchtigen, 

2. Bäume mit Horsten oder Wohnhöhlen zu besteigen. 
(3)... 

(4) Die Naturschutzbehörde kann abweichend von den Absätzen 1 und 2 Maßnahmen 
anordnen oder zulassen, die im öffentlichen Interesse nicht zu anderer Zeit oder auf 
andere Weise mit dem gleichen Ergebnis durchgeführt werden können, oder die im 
Einzelfall nach Art und Umfang den Schutzzweck nicht beeinträchtigen. 

(5) Die Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung für die 
Lebensstätten bestimmter Arten, insbesondere ihre Standorte, Brut- und Wohnstätten, 
zeitlich befristet besondere Schutzmaßnahmen festlegen. § 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(6) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung zur Erhaltung der besonders 
geschützten Arten geeignete Maßnahmen bestimmen sowie Handlungen verbieten oder 
einschränken, die die Bestände weiter verringern können. 
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